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Krelsbiott tat »en Kreis Gießen.
Nr . 135 25 . Oktober 1916

ifle

Bekanntmachung
Ütber die Abänderung der Preise für Knochenrnehl.

Vom 12. Oktober 1916.
2luf Grund des § 12 Satz 2 der Verordnung über künstliche

Düngemittel vom 11.Januar 1916 (Rcick/s-Gesetzbl. S . 13) und des
8 1 der Bekanntmachung über die Errichtung eures Kriegsernäh-
rungsamts vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesehbl S . 402 wird fol¬
gendes bestimmt:

Artikel 1. AbschnittD der der Bekanntmackstrng über künst-
lrche Düngemittel vom 11. Januar 1916 (Reichs-Gesehbl. S . 13)
beigefügten Liste toird folgendermaßen abgeändert:

L. Knochenmehl
(aus entfetteten Küochen hergestellt, s. § 8).

1. Unentleimtes, gedämpftes sowie entleimtes, ferner Stanipfmehl>,
Trornmelmehl, Fleischdüngemehl, Fischdüngemehl, Fleisch-
Knochenmehl, Kadaverdüngemehlund ähnliches, in handelsüb¬
licher feiner Mahlung:

. ' ' Preise
für 1 kg o/o
210 "

; 40

35

Gesamtstickstoff. .
Gesamtphosphorsäure

soferir Kali zu gemischt wird
Kali (KzO) .

' Die unter 1 aufgcführten Stoffe mit Schwefelsäure
ganz oder teilweise aufgeschlossen:

Gesaintstickstoff. 210
wasserlösliche Phosphorsaure . . . . .' 75
nicht wasserlösliche Phosphorsäure . 40 ^

sofern Kali zugemischt wird
Kali (KzO) . . . . 40 „

Besondere Lieferungsbedingungen.
Fracht : Frei Waggon Station des Lieferlverkes.
Zahlung : Barzahlung ohne Abzug.
Artikel 2^ Diese Bekanntmachungtritt mit dem Tage der Ber^küirdungm Kraft.
Berlin,  deir 12. Oktober 1916.

Der Präsident des Kriegseniährungsamtes.
_ vonBat  o cki.

Bekanntmachung
Reichsfiutternrittelstellezur Ausführung der §§ 4 Abs 2 19

Ms . 1 der Verordnung übier Futtermittel vom 5. Oktober 1916
(Reichs-Gcsehbl. S . 1108 ff.)

Kvrt i kel I.
* ml ^ rr Bero^ nung über Futtermittel vom
5-Oktober 1916 (Rerchs-Gesê bl. S . 1108) anzeigepflichtigenge-
werblrchw Betriebe haben her der zu Beginn eines jeden Kalender-
vrerteliahre!-' der Bezugs Vereinigung der deutschen Landioirte zu
erstattenden Anzeige zugleich anzugeben:

1. die Zahl der im eigenen Getriebe tatsächlich gebrauchte
Spanntiere (getrennt nach Pferden und sonstigen Spann-tteren);

2. die zUr Vecfütterung an diese Spanntiere im laufenden
KälerDervierteliahreunbedingt erforderlichen(und daher von
der Ablieferungspflicht befreiten Mengen an Kraftftlttw-
mitdeln) und bei Kraftfuttermittelu, die lmr zeiüoeise an-
fallei!, che bis znin voraussichtlich nächsten Anfall unbedingt
erforderlichen(allo über das Ende des Kälendervierteljahres!
zUruMibchaltenden) .Mengen an Kraftfuttermitteln.

r* ^ bine amtliche Bescheinigungdes Kom-
inunalverbandes (Lauchat, Magistrat kreisfreier Städte Bezirk^
amlmann, AmtShaiuptmannustv.̂ beizufügen:

1. darüber daß die angegebenen Spann 'tiere tatsächlich vor-
üerchli - ^ UI ® clr*c6€  Spann zwecken gebraucht

2 die beanspruchten Futtermengen unter Be-
rnchichtigung der etwa sonst noch zur Berfüguncr stehenden
Futtermittel zur Berfütterung an jene Spannttere für den
in der Anzeige genannten Zeitraum- tmbechngt erforder-tta, sind.

Hat che Bezugs Peinigung Bedenken gegen che Höhe der hier-
ttach als erforderlich bescheinigten Futterniengen, so entscheidet^  rhrerr Antrag che Rerchsfuttermittelstelle.

3. Es bleibt vorbehilten, Höchstgrenzen festzusepen, über
Ê mlg von der Ueberlasftmgspfficht von Ktaft-

^ ^ rnutteln zur Bernttterung an «dpe im eigenen Bettiebe ge¬
brauchten Spannttere nicht geioahrt wird
~ J , 4- ^verblichen Betrieben, wttche verschiedene Arten von
Kraft^ ktermitttln in Gewahrsam haben oder in ihrem Betriebe
Herstellen, blechtche Wahl der zur B'-rfüttening an ihre Spanu-

^rsorderlicheiî Art von Kraftsutterntttzeln überlassen. Für
Mal zkeimte, Älus Plikaer ste Und Schiri arm ge rste findet jedoch eine
flfchstafl vW her UeberlasfuUgSpfiicht mrr inschyeft statt, als ekne

Kunnnimalverbandes darüber beigem
anderê Fntterniittel in dem gewerblick>en Betriebe

Imitiere nicht oder nicht in ausreiche,iberrMengen zur Verfügung stehen.
^ ^ Artikeln.

1 Q1 ß r Über Futtermittel vom ß . Ottobee
1 e ' 1{°*%£ ie- Bezugsvereinigung genannt

Jj' J,!! ™ -be.1 ^'Uvvuh - und Schwimmgerste an die Stelle dev
S 5 ^̂ m(nnLn Laubesfuttermittelstellen . in deren Bezirke
^ ?̂ Eswlv - und Schwrmmgcrsteanfällt , in Bundesstaaten, wo
Stttle d)t bcftc^ TT/ blc  öl >,t  ber Landeszenttalbehörde bestimmt-

Berlin, den 14. Oktober 1916.
Reichsftlttermittelstelle.

-  _ Dr. Mehnert.
Betr . : Den Verkehr mit Web--, Wirk- und Strickwaren.
An den Oberbürgermeister zu Gießen und die F̂roßh.

Bnrgermeisterelen der Landgemeinden des Kreises
S. - i l(ti§ 16  der Verordnung des Bundesrats über die Reaelnna
chv Verkehrs mit Web--, Wirk- mw Striettnaren für die bürgerlichiö
^ .üdlkeruiig vom 10. äum 1916 erfolgt die Deckung des Bedarfs
oer Behörden m der Weise, dag die. von der Landeszentralbehördel
voraepruften BKarfsanzeigen der Reich chekleidungsstelleübei>,
wieseii werden. Im Anschluß hieran hat Großh. Mm . d. I . be^

daß che Bedarfsanzeigen der ihm? unterstellten Behörde«
Wirk- und Strickwaren, soweit sie dem Bezugsscheinzlvana

unterliegen, der Abteilung ftrr Landwirtschaft, Handel und Gcweckb?
zur Drüftrng und weiteren Veranlassung vorzulegen sind

^wird ausdrücklich' darauf hingewiesen, daß im vatev-
landifch.n Jnteresie bn der Anforderung- des Bedarfs die gröM,Sparsamkeit zu beachten ist.

Die zur Anmeldung erforderlichen Vordrucke können von unS
ober von der DruckereiH. S . öennamt , Berlin SW . 19, Beuth-
K! e.8 bezogen werden. Die Mgabe der Vordrucke an staatliche
Belwrden erfolgt wn uns unentgeltlich. Falls die Genieindebe-
Vörden ihren Bedarf an Vordrucken von uns beziehen wollen, haben
& der Auslagen zu leisten. Sie wollen die Behörden in
Jhrein Bezirke entsprechend verständigen.

Gießen,  23 . Oktober 1916.
Großherzoqlickes Kreisamt Gießen.

vr . U si n g er._
etr . : Kartoffelversorgung.

^In die Großh. Bürgermeistereien der Landgemeinden
des Kreises.

leachdcni ein größerer Teil der uns aufgetragenen auswärtig
gen Laserung erlechgt ist ist für Einlösung der Bezugsscheine, be¬
sonders aus Gießen, Wreseck und Lollar, durch die Landwirtes
Sorge zu tragen. Sie wollen ches ortsüblich bekannt machen und«
lEfatts das zweckloje Hmschieben der Bezugssck-einrnhaber ar}
fLt’? ^ eJ -wfernng auf Bezugsscheine einer toech
teren Bescheinigung durch uns iiicht bedarf

Gießen,  den 24. Oktober 1916.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

I . V. : L a n g er ma n n.
Bekanntmachung.

Bc tr . : Feldbereinigung Ettingshausens hier Tramagen
. In der Zeit vom 1. bis einschließlich7. November lf Js

liegen ai,f Großherzoglicher Bürgernieisterei Ettingshausen
die Ausschläge über die Verzinsung der Trainagekostenzur Einsicht der Beteiligten offen.

, Einwendungen hiergegen sind bei Meidung des AnsfchlussÄ
innerhalb der obenangegebencnOffenlegungsfrist bei Großherzog-.
licher Bürgernieijterei Etttngshausen schriftlich und mit Gründetversehen ernzurercĥn.

Friedberg,  den 14. Oktober 1916.
Ter GroßherzoglicheFeldbereinigungskommissär:

Schnittspahn,  Negierungsrat.
Bekanntmachung.

Betr . : Feldbereinigckng Münster' : hier Drainagen >
In der Zeit vom 3. bis einschließlich9 November lf. IS.

riegen aus Großh. Bürgermeisterei Münster
die Ausschläge der Zinsen für Trainagekosten

zur Einsicht der Beteiligten offen. >
Einwendungen hiergegen sind bei Meidung des Ausschlusses

iimerhalb der oben. ngegebenen Offenlegungsfrift bei Groöhemo«
sicher Bürgerin.pterei Münster schriitlich und nnt Gründen versehe»enizurerchen

Friedberg,  den 17. Oktober' 1916.
Der Großherzogliche Feldbereinigungskommifsär:

KÄv U t.(p ftt)\±t  RegierMM^.
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